
 
 

 

 

27. Mai 2014: Sprechtag der 
Gleichbehandlungsanwaltschaft in Vorarlberg 

Rechtsschutz gegen Diskriminierung 

Ort:  Bregenz, abz*frauenberufszentrum, Kornmarktstraße 18, 2. OG 
Termin:  Di. 27. Mai 2014  
Zeit:  14:30 - 17:30 Uhr; keine Voranmeldung nötig 
Information:  0800 206 119, www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at 

Viele Menschen wissen nicht, dass es in Österreich gesetzlichen Schutz im Falle von 
Benachteiligung und Diskriminierung wegen der Herkunft, der Hautfarbe, des Geschlechts, 
des Alters, der Religion/Weltanschauung oder der sexuellen Orientierung gibt. Das 
Gleichbehandlungsgesetz schützt vor Diskriminierungen in der Arbeitswelt (Privat-
wirtschaft) und in weiteren Lebensbereichen. 

Diskriminierung passiert zum Beispiel dann, 

• wenn Menschen nicht beschäftigt werden, weil sie für zu alt gehalten werden 
• wenn Menschen keine Wohnung mieten können, weil sie aus einem anderen Land 

kommen 

• wenn Frauen den Job verlieren, sobald sie schwanger sind  

• wenn Menschen am Arbeitsplatz wegen ihrer Religion beschimpft werden  

• wenn Menschen ihren Job verlieren, weil sie homosexuell sind 

• wenn in Stellenanzeigen »nur Inländer« gesucht werden 

• wenn Frauen weniger Gehalt als Männer für gleiche/gleichwertige Arbeit erhalten 

• wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe nicht in ein Lokal dürfen 

• wenn der Chef immer durch die Garderobe geht, während die Mitarbeiterin sich 
umzieht 

 

Beim Sprechtag erfahren Sie, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, wenn Sie von 
Diskriminierung betroffen sind.  

Das Beratungsangebot der Gleichbehandlungsanwaltschaft ist kostenfrei und vertraulich. 


